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§ 8

Barverrechnungen zwischen Lieferanten und Kommissions
händlern sind nur bis zu 200 M je Geschäftsvorfall zulässig. 
Die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe können den Kom
missionshändlern Barverrechnungen an nicht kontoführungs
pflichtige Lieferer beim Ankauf von Frischgemüse und -obst 
über diesen Betrag hinaus gestatten.

§9
(1) Leihverpackungen und wiederverwendungsfähige Ver

sandverpackungen aus Wellpappe und Vollpappe sind von den 
Kommissipnshändlem in eigener Verantwortung nach den 
für den sozialistischen Einzelhandel geltenden Rechtsvorschrif
ten rechtzeitig und ordnungsgemäß an die Lieferanten zurück
zugeben.

(2) Die Kommissionshändler können mchtrückführungs- 
pflichtiges Leergut (einschließlich Kartonagen) unter Beach
tung der Bestimmungen über die Organisation der Altstoff
wirtschaft zu ihren Gunsten verkaufen. Pfandbeträge (z. B. 
für Bierflaschen) sind wie Handelsware zu behandeln.

§10
(1) Die Kommissionshändler können in Abstimmung mit 

den sozialistischen Einzelhandelsbetrieben geeignete Waren 
im Direktbezug von Produktionsbetrieben und Erzeugern be
ziehen. Die Vertragsabschlüsse erfolgen nach den gleichen Be
dingungen, die für die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe 
gelten.

(2) Bei der Verwendung der dem sozialistischen Einzelhan
delsbetrieb beim Direktbezug zustehenden anteiligen Großhan
delsspanne ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:

a) Bei Direkt- und Vermittlungsgeschäften ist ein Teil des 
den sozialistischen Einzelhandelsbetrieben zustehenden 
Großhandelsspannenanteils den Kommissionshändlerri 
zur -Deckung der ihnen zusätzlich entstehenden Kosten 
und als materieller Anreiz zur Verfügung zu stellen.

b) Die Vergütung der entstehenden Kosten beim Direkt- 
bzw. Vermittlungsgeschäft kann auf der Grundlage der 
vom Kommissionshändler nachgewiesenen Aufwendun
gen oder pauschal erfolgen. Die Höhe des materiellen 
Anreizes kann zwischen 5—15 %, maximal bis 20 % vom 
Großhandelsspannenanteil betragen und ist unter Be
achtung der Notwendigkeit für einen schnellen Waren
umschlag in den einzelnen Sortimenten differenziert fest
zulegen.

c) Bei der Belieferung im Streckengeschäft ist die dem 
sozialistischen Einzelhandelsbetrieb nach den Rechtsvor
schriften zustehende Vergütung an die Kommissions
händler zu zahlen.

(3) Der für den Direktbezug gewährte materielle Anreiz ist 
bei der Vereinbarung der Provisionssätze gesondert und zum 
Vorteil für den Kommissionshändler zu berücksichtigen.

Zu § 6 der Verordnung:
§11

(1) Zu den Handelskosten, die den Kommissionshändlern von 
den sozialistischen Einzelhandelsbetrieben zu erstatten sind, 
gehören Mieten, Pachten, Abschreibungen für eingesetzte Aus
rüstungsgegenstände, Kosten für Licht, Heizung und Reini
gungsmittel.

(2) Für Bahnhofsgaststätten mit Kommissionshandelsvertrag 
gilt als Pacht die Summe, die beim Abschluß des Kommis
sionshandelsvertrages bezahlt wurde. Die Höhe des Pacht
satzes bleibt für die Zeitdauer des Kommissionshandelsver
trages, unabhängig von der Höhe der Umsatzleistung (Roh
überschuß), unverändert.

(3) Die Bemessungsgrundlage für die Erstattung der Auf
wendungen ist der Betrag, der den Kommissionshändlern in 
der Steuerveranlagung des dem Vertragsabschluß vorangegan

genen Steuerjahres dafür vom Rat des Kreises, Abteilung 
Finanzen, anerkannt wurde. Wesentliche Veränderungen sind 
zu berücksichtigen.

(4) Üben Kommissionshändler neben ihrer Kommissionshan
delstätigkeit noch eine andere gewerbliche Tätigkeit aus, ist 
die Erstattung dieser Aufwendungen entsprechend dem Anteil 
des Umsatzes (Bruttoertrag) aus sonstiger gewerblicher oder 
handwerklicher Tätigkeit am Gesamtumsatz (Gesamtbrutto
ertrag) zu kürzen. Das gilt auch für die Abwicklung der eige
nen Warenbestände. Wurde in der Buchführung eine ord
nungsgemäße Aufteilung der Kosten vorgenommen, so ist 
diese Aufteilung zugrunde zu legen.

§12

Die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe übernehmen die 
Aufwendungen für Handelsrisiko, natürlichen Schwund und 
die Zinsen für die Kreditierung des vereinbarten Waren
bestandes nach den dafür geltenden Rechtsvorschriften.

§13
Alle übrigen Aufwendungen, wie z. B. für Löhne und Gehäl

ter, Hilfsmaterialien, Fernsprechgebühren, Werbung usw., sind 
von den Kommissionshändlern aus der Provision zu tragen.

Zu § 7 der Verordnung:
§14

(1) Die Provisionssätze sind individuell nach folgenden Prin
zipien zu vereinbaren:

* а) Das Reineinkommen der Kommissionshändler soll bei 
gleicher Arbeitsleistung nicht niedriger sein als vor Ab
schluß des Kommissionshandelsvertrages und sich bei 
steigender Arbeitsleistung erhöhen. Die Arbeitsleistung 
muß schneller steigen als das Reineinkomnien.

b) Die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe müssen in der 
Lage sein, aus der Handelsspanne neben der Provision 
und den Abführungen an den Staatshaushalt die ihnen 
aus dem Kommissionshandelsvertrag entstehenden zu
sätzlichen Kosten zu finanzieren.

c) Die Einnahmen des Staatshaushaltes dürfen sich im Ver
hältnis zum Umsatz nicht verringern.

(2) Die Provisionssätze sind auf der Grundlage der verein
barten Umsatzhöhe, der Sortimentsgliederung und der Ein
schätzungen möglicher Saisonschwankungen festzulegen. Sie 
sind bei Industriewaren auf der Grundlage des vereinbarten 
Warenumsatzes und bei Lebensmitteln sowie für Gaststätten 
auf der Grundlage der vereinbarten Handelsspanne zu be
rechnen. Vergütungen für natürlichen Schwund und Handels
verluste dürfen nicht einbezogen werden.

(3) Zur Ermittlung des Provisionssatzes ist anhand der 
Geschäftsunterlagen der bisherigen Handelstätigkeit (geprüfte 
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie Einkommen
steuererklärung) sowie der betrieblichen Unterlagen der sozia
listischen Einzelhandelsbetriebe eine Wirtschaftlichkeits
berechnung aufzustellen. Dabei sind die Aufwendungen der 
Kommissionshändler für eine sonstige gewerbliche Tätigkeit 
aus den Gesamtkosten auszusondern.

(4) Darüber hinaus ist zu prüfen, ob durch den Abschluß 
des Kommissionshandelsvertrages die bisherigen Aufwendun
gen in gleichem Umfang bestehen bleiben oder Verände
rungen eintreten. Diese sind gegebenenfalls zu berücksichtigen.

(5) Ist bei Gaststätten
a) die über eine geringe Anzahl von Betten verfügen, die 

Zimmerver mi etung,
b) der Saalbetrieb bzw. die Saalvermietung

•in den Kommissionshandelsvertrag einbezogen, so ist die 
Provision dafür in Höhe eines Prozentanteiles an den Erlösen 
zu vereinbaren. Sie ist mit der Provision aus der Gaststätten
tätigkeit auf Grund gesonderter Aufzeichnungen abzurechnen.


